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Haben Sie Interesse?

Kontaktieren Sie uns.  
Wir beraten Sie gerne!

Kindertagespflege München

Ihr Kind – gut betreut
in der Münchner  
Großtagespflege

Informationen für Eltern

Wichtiges zur Kindertagespflege

Was ist Kindertagespflege?
Kindertagespflege ist Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern im Alter bis 14 Jahren. 
Die Betreuungszeit beträgt mindestens zehn 
Wochenstunden für Ihr Kind. Charakteristisch 
ist die familienähnliche Betreuungsform, die sich 
durch individuelle Förderung und kleine Gruppen 
auszeichnet. Kindertagespflege wird von geeig­
neten Tagesbetreuungspersonen geleistet. Für 
Ausfallzeiten stellt das Stadtjugendamt Ersatz­
betreuung zur Verfügung.

Welche Besonderheiten charakterisieren  
die Kindertagespflege? 

> �Persönliche und vertragliche Zuordnung  
der Kinder zu einer Tagesbetreuungsperson 
(feste Bezugsperson)

> �Privatrechtlicher Vertrag (Betreuungs­
vereinbarung) je Kind

> �Fachberatung für Eltern durch das Stadt­
jugendamt

> �Tagesbetreuungspersonen benötigen eine 
Pflegeerlaubnis
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Sozialpädagogische Fachkräfte des Stadtjugendam-
tes München führen die Beratung und Eignungs-
überprüfung der Tagesbetreuungspersonen durch, 
überprüfen die Räume der Großtagespflege auf ihre 
kindgerechte Gestaltung und erteilen den Tagesbe-
treuungspersonen die Pflegeerlaubnis nach § 43 
SGB VIII. Jede eröffnete Großtagespflege wird vom 
Stadtjugendamt München fachlich begleitet. 

Der Auftrag:  
Bildung, Erziehung und Betreuung
Großtagespflege beinhaltet die Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Kindern. Sie orientiert sich am 
Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan und 
an den Qualitätsstandards der Münchner Groß-
tagespflege. Sie sind in einem Rahmenkonzept 
festgelegt. 

Ersatzbetreuung 
Bei Ausfallzeiten der Tagesbetreuungsperson 
organisiert das Stadtjugendamt eine geeignete 
Ersatzbetreuung. Eine Betreuungsvereinbarung 
zwischen Tagesbetreuungspersonen und Eltern ist 
die vertragliche Grundlage. Den Eltern und Tages
betreuungspersonen entstehen keine zusätzlichen 
Kosten. Eine Eingewöhnung und regelmäßige 
Kontaktpflege zwischen Kindern und Ersatzbetreu-
ungspersonen ist eine wichtige Voraussetzung, 
damit die Ersatzbetreuung gelingen kann.

Was kostet ein Betreuungsplatz?
Konkrete Informationen finden Sie unter  
www.muenchen.de/kindertagespflege.

Wie bekommen Sie einen 
Betreuungsplatz für Ihr Kind?
Die Betreuungsplätze werden über die Groß
tagespflegen selbst vermittelt. Eine Adressen
liste finden Sie unter t1p.de/GTP-Adressliste. 
Eltern können sich daher direkt mit einer Groß
tagespflege in Verbindung setzen. 

Großtagespflegeplätze finden Sie außerdem über 
den kita finder+ der Landeshauptstadt München 
oder über die KITA-Elternberatung des Referats 
für Bildung und Sport.

Welche Betreuungszeiten gibt es?
Die Betreuungszeiten der einzelnen Großtages
pflegen variieren je nach Angebot und sind auf 
der Adressenliste der Großtagespflegen ver-
merkt.

Münchner Großtagespflege –  
weil unsere Kleinsten  
große Nähe brauchen.

Sie suchen einen Betreuungsplatz für Ihr Kind? 
Die Münchner Großtagespflege bietet Ihnen ein 
besonderes und attraktives Betreuungsangebot.

Was ist eine Großtagespflege?
Individueller Betreuungsrahmen
> �In einer Großtagespflege betreuen zwei bis drei 

Tagesbetreuungspersonen acht gleichzeitig anwe-
sende Kinder in geeigneten angemieteten Räu-
men. Ist eine pädagogische Fachkraft im Team, 
können bis zu zehn Kinder betreut werden.

> �Damit eröffnet die Großtagespflege eine Struk-
tur, die zwischen der Kindertagespflege im Haus-
halt der Tagesbetreuungsperson mit bis zu fünf 
Kindern und den Einrichtungen wie Kinderkrippe 
oder Kindergarten liegt.

> �So kann diese Betreuungsform besonders für 
Kleinkinder ein behüteter erster Schritt in eine 
außerfamiliäre Tagesbetreuung sein.

> �Großtagespflege richtet sich an Eltern mit 
Kindern bis 14 Jahren.

> �Die Mindestbetreuungszeit beträgt zehn 
Wochenstunden für Ihr Kind. 

Fachliche Begleitung durch das Jugendamt
Die Betreuungspersonen sind meist selbstständig 
tätig, können aber auch im Angestelltenverhältnis 
arbeiten. Die Tagesbetreuungspersonen werden 
vor Beginn ihrer Tätigkeit im Umfang von 160 Un-
terrichtseinheiten und 80 Praxiseinheiten geschult 
und schließen mit einem Zertifikat vom Bundesver-
band für Kindertagespflege e.V. ab.
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